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 Veröffentlicht am 08.11.1993

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 H

Rechtssatz

Es widerspricht unbestrittener Standesau assung, die Vernehmung von Zeugen zu beantragen, von denen bekannt

ist, daß sie nicht existieren oder keine Kenntnis von relevanten Vorfällen haben (vgl hiezu AnwBl 1992,580; AnwBl

1991,99 ua). Durch eine derartige Vorgangsweise werden gesetzliche Möglichkeiten mißbräuchlich in Anspruch

genommen.
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